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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

Heute neu: 

1. SGB V: Rechtsweg für Unterlassungsklage gegen Krankenhausbetreiber  
Beschluss 17.08.2011, I ZB 7/11  

2. RL 89/104/EWG: Vorlage bzgl. Fragen zur Benutzung einer Marke  
Beschluss 17.08.2011, I ZR 84/09  

3. UWG: Angabe über Liefergeschwindigkeit in Adwords-Anzeige  
Urteil 12.05.2011, I ZR 119/10  

4. UWG: Voraussetzungen für deutliche Imitationsbehauptung  
Urteil 05.05.2011, I ZR 157/09  

5. ZVG: Bezeichnung der Nutzungsart in der Terminsbestimmung  
Beschluss 29.09.2011, V ZB 65/11  

6. BGB: Haftungsbefreiung in gewerblichem Kfz-Mietvertrag  
Urteil 11.10.2011, VI ZR 46/10  

7. EGBGB, BGB: Änderung der Mietstruktur bei Altfällen  
Versaeumnisurteil 21.09.2011, VIII ZR 97/11  

8. InsO: Anspruch aus schuldrechtlichem Versorgungsausgleich als Insol-
venzforderung  
Beschluss 13.10.2011, IX ZB 80/10  

9. ZPO: Interesse des Verletzungsklägers an zeitnahem Abschluss des Ver-
fahrens  
Beschluss 28.09.2011, X ZR 68/10  

10. ZPO: Wert des Beschwerdegegenstandes bei Auskunftserteilung  
Beschluss 12.10.2011, XII ZB 127/11  

Urteile und Beschlüsse: 

1. SGB V: Rechtsweg für Unterlassungsklage gegen Krankenhausbetreiber  

Beschluss 17.08.2011, I ZB 7/11  

SGG § 51 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 1, SGB V § 116b Abs. 3 

Für eine Unterlassungsklage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbe-

werbs gegen einen Krankenhausbetreiber, mit der erstrebt wird, dem Beklagten zu 

verbieten, im geschäftlichen Verkehr radiologischdiagnostische Untersuchungen 

als ambulante Leistungen nach § 116b SGB V durchzuführen und/ oder abzurech-

nen, sofern die Untersuchungen keine vom Leistungskatalog des § 116b Abs. 3 

SGB V umfassten Krankheiten zum Gegenstand haben, ist der Rechtsweg zu den 

Sozialgerichten eröffnet.  
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2. RL 89/104/EWG: Vorlage bzgl. Fragen zur Benutzung einer Marke  

Beschluss 17.08.2011, I ZR 84/09  

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 10 Abs. 

1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 

EG Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung 

vorgelegt:  

 

1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, 

dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung entgegen-

steht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke 1) auch dann auszugehen 

ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke 1) in einer von der Eintragung abwei-

chenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen die Unterscheidungskraft der 

Marke (Marke 1) beeinflussen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt 

wird, ebenfalls eingetragen ist (Marke 2)?  

 

2. Falls die Frage 1 verneint wird: Ist die vorstehend unter 1 bezeichnete nationale 

Vorschrift mit der Richtlinie 89/104/EWG vereinbar, wenn die nationale Vor-

schrift einschränkend dahin ausgelegt - 2 - wird, dass sie nicht auf eine Marke 

(Marke 1) angewandt wird, die nur dazu eingetragen ist, um den Schutzbereich ei-

ner anderen eingetragenen Marke (Marke 2), die in der Form, in der sie benutzt 

wird, eingetragen ist, abzusichern oder auszuweiten?  

 

3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird:  

 

a) Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1) im Sinne von Art. 10 

Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG nicht gegeben,  

 

aa) wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens benutzt, die von der Eintra-

gung der Marke (Marke 1) und einer weiteren Marke (Marke 2) des Markeninha-

bers nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unter-

scheidungskraft der Marken (Marke 1 und Marke 2) beeinflusst wird;  
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bb) wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen keine 

der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zei-

chenform (Form 1) mit einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) des Marken-

inhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichen-

form (Form 2) in Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und 

Marke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft 

der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere 

Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des Markeninhabers aufweist?  

 

b) Darf ein Gericht eines Mitgliedstaates eine einer Richtlinienbestimmung (hier 

Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG) entgegenstehende na-

tionale Vorschrift (hier § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) in Fällen anwenden, deren 

Sachverhalt vor einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, aus 

der sich erstmalig Anhaltspunkte für die Unvereinbarkeit der Vorschrift des Mit-

gliedstaats mit der Bestimmung der Richtlinie ergeben (vorliegend EuGH, Urteil 

vom 13. September 2007 C234/06, Slg. 2007, I7333 Il Ponte Finanziaria/HABM 

[BAINBRIDGE]), bereits abgeschlossen war, wenn das nationale Gericht das Ver-

trauen eines der an dem gerichtlichen Verfahren Beteiligten in die Rechtsbestän-

digkeit seiner verfassungsrechtlich gesicherten Position höher bewertet als das In-

teresse an einer Umsetzung einer Vorschrift der Richtlinie?  

 
 
3. UWG: Angabe über Liefergeschwindigkeit in Adwords-Anzeige  

Urteil 12.05.2011, I ZR 119/10  

UWG § 5 Abs. 1 Nr. 1 

Die Angabe "Original Druckerpatronen innerhalb 24 Stunden" in einer Adwords-

Anzeige ist im Hinblick auf die zutreffenden näheren Informationen, auf die die 

Anzeige verweist, nicht irreführend, wenn die Einschränkungen Lieferung am Fol-

getag nur bei Bestellung bis 16.45 Uhr, keine Auslieferung am Sonntag sich in 

dem Rahmen bewegen, mit dem der durchschnittlich informierte, aufmerksame 

und verständige Verbraucher ohnehin rechnet.  
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4. UWG: Voraussetzungen für deutliche Imitationsbehauptung  

Urteil 05.05.2011, I ZR 157/09  

UWG § 6 Abs. 2 Nr. 6 

Für eine deutliche Imitationsbehauptung im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG 

reicht es nicht aus, wenn das beworbene Produkt erst aufgrund zu ermittelnder 

weiterer Umstände als Imitat erkennbar wird, die außerhalb der Gesamtdarstellung 

der Werbung und des präsenten Wissens der durch sie angesprochenen Adressaten 

liegen (Fortführung von BGH, Urteil vom 6. Dezember 2007 I ZR 169/04, GRUR 

2008, 628 Rn. 31 = WRP 2008, 930 Imitationswerbung).  

 
 
5. ZVG: Bezeichnung der Nutzungsart in der Terminsbestimmung  

Beschluss 29.09.2011, V ZB 65/11  

ZVG § 37 Nr. 1 

Die Bezeichnung der Nutzungsart eines Grundstücks in der Terminsbestimmung 

als "bebaut mit einem Einfamilienhaus" genügt den Anforderungen des § 37 Nr. 1 

ZVG auch dann, wenn einige Räume des Einfamilienhauses als Ingenieurbüro ge-

nutzt werden.  

 
 
6. BGB: Haftungsbefreiung in gewerblichem Kfz-Mietvertrag  

Urteil 11.10.2011, VI ZR 46/10  

BGB § 307 Bb, Cc, VVG § 81 Abs. 2 

a)Ist in einem gewerblichen KFZ-Mietvertrag eine Haftungsbefreiung oder eine 

Haftungsreduzierung nach Art der Vollkaskoversicherung vereinbart, ist ein in den 

Allgemeinen Vermietungsbedingungen vorgesehener undifferenzierter Haftungs-

vorbehalt für den Fall grober Fahrlässigkeit nach § 307 BGB unwirksam.  

b)An die Stelle der unwirksamen Klausel über den Haftungsvorbehalt tritt der 

Grundgedanke der gesetzlichen Regelung des § 81 Abs. 2 VVG.  

c)Dies gilt hinsichtlich der Haftung des grob fahrlässig handelnden berechtigten 

Fahrers, der nicht Mieter ist, gleichermaßen jedenfalls dann, wenn dessen Haf-

tungsfreistellung in den Allgemeinen Vermietungsbedingungen ausdrücklich vor-

gesehen ist.  
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7. EGBGB, BGB: Änderung der Mietstruktur bei Altfällen  

Versaeumnisurteil 21.09.2011, VIII ZR 97/11  

BGB § 565a Abs. 2 Satz 1, EGBGB Art. 229 § 3 

Mangels einer besonderen Übergangsregelung in Art. 229 § 3 EGBGB ist die Re-

gelung des § 556a BGB, wonach der Vermieter abweichend von der getroffenen 

mietvertraglichen Regelung befugt ist, einseitig die Mietstruktur zu ändern, wenn 

die Betriebskosten ganz oder teilweise nach dem Verbrauch oder der Verursachung 

durch den Mieter erfasst werden, auch auf die vor dem Inkrafttreten des Miet-

rechtsreformgesetzes am 1. September 2001 bestehenden Mietverhältnisse unein-

geschränkt anwendbar.  

 
 
8. InsO: Anspruch aus schuldrechtlichem Versorgungsausgleich als Insolvenz-
forderung  

Beschluss 13.10.2011, IX ZB 80/10  

InsO §§ 38, 40, ZPO § 850f 

Der Anspruch aus schuldrechtlichem Versorgungsausgleich stellt ab Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des ausgleichspflichtigen Ehegattens eine 

Insolvenzforderung dar.  

 
 
9. ZPO: Interesse des Verletzungsklägers an zeitnahem Abschluss des Verfah-
rens  

Beschluss 28.09.2011, X ZR 68/10  

ZPO § 148, § 543 Abs. 2, § 544, PatG §§ 81 ff. 

Auch im Verfahren über eine Nichtzulassungsbeschwerde ist im Rahmen der nach 

§ 148 ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung, ob ein Patentverletzungsrechts-

streit im Hinblick auf eine anhängige Patentnichtigkeitsklage ausgesetzt werden 

soll, nicht nur das Interesse an widerspruchsfreien Entscheidungen zu berücksich-

tigen, sondern auch das Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Ab-

schluss des Verletzungsverfahrens. Dem Interesse des Verletzungsklägers kommt 

umso stärkeres Gewicht zu, je später die Nichtigkeitsklage erhoben worden ist.  
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10. ZPO: Wert des Beschwerdegegenstandes bei Auskunftserteilung  

Beschluss 12.10.2011, XII ZB 127/11  

BGB § 1379 Abs. 1, ZPO § 3; FamFG § 61 

a)Der Wert des Beschwerdegegenstandes im Rechtsmittelverfahren über die Ver-

pflichtung zur Auskunftserteilung in einem Güterrechtsverfahren (§ 1379 Abs. 1 

BGB) richtet sich nach dem wirtschaftlichen Interesse des - in erster Instanz unter-

legenen - Anspruchstellers an der Erteilung der Auskunft.  

b)Weil die Auskunft die Geltendmachung des Leistungsanspruchs erst vorbereiten 

und erleichtern soll, beträgt der Wert des Auskunftsanspruchs in der Regel einen 

Bruchteil, nämlich 1/10 bis 1/4 des Leistungsanspruchs. Zur Ermittlung dessen 

Wertes ist anhand des Tatsachenvortrags des Anspruchstellers danach zu fragen, 

welche Vorstellungen er sich vom Wert des Leistungsanspruchs gemacht hat (im 

Anschluss an Senatsurteil vom 31. März 1993 - XII ZR 67/92 - FamRZ 1993, 

1189; Senatsbeschluss vom 19. Mai 1982 IVb ZB 80/82 - FamRZ 1982, 787, 788).  

c)Die Frage, ob dem Anspruchsteller der geltend gemachte Auskunftsanspruch, 

dessen er sich berühmt, auch zusteht, hat keinen Einfluss auf die für die Zulässig-

keit des Rechtsmittels maßgebliche Beschwer. Sie ist vielmehr im Rahmen der Be-

gründetheit zu beantworten.  

 

 

 

 
 


